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Integration VO Kirche un 1ssıon
In Nordelbien

AaQus verwaltungsrechtlicher 1C
Von Volker Liebich

Zehn re Integration VO  - Kirche un 1SsS10N ıIn Nordelbien seit 1977 sSind
nla die historischen rundlagen Berücksichtigung der rechtlichen Be-
lange würdigen.

iıne eue Satzung‘ (neueste Fassung VO 1983 Urc Anderung des
Abs 1)“ einer historischen Einrichtung un eın Vertrag” muıt einem 1eu

gebildeten Vertragspartner, der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kir-
che NEK), en die Integration VO  m 1ssion un:! Kirche Neu geordnet und
welter entwickelt.

wel Jahre ach dem Inkrafttreten der Verfassung der Nordelbischen Van-
gelisch-Lutherischen Kirche (VerfNELK) ist der Auftrag 1mM 85
des ertrages zwischen der Schleswig-Holsteinischen ev.-Iluth Missionsgesell-
schaft Breklum un den vertragschliefßenden Parteien VO rfüllt
worden. 1Ssion und Weltdienst en dadurch erstmalig eın nord-
elbisches Gesicht bekommen.

Die Verhandlungen gekennzeichnet VO  a vergangenen Problemen, wWwI1e
„alte 1ss10n“ und Kolonisation. Eingebettet auch Fragen, wI1e WIT

auf dem Erdball uNnsere gemeinsame Zukunft mıiıt en Christen der Welt und
en Religionen der Welt angesichts der vielseitigen 5Spannungen gestalten
können, dem Schöpfungsauftrag gerecht werden, das Geschaffene
„bebauen und bewahren“ Mose Z 15) Dies ist eıne gemeinsame Aufgabe
der Vertragspartner. Art un VerfNELK/” SOWI1e Satzung NMZ8®S geben
hierzu den Auftrag. Fragen eben, TIun und Lassen begleiten
uns täglich. Die 1sSsion unNns, „wlıe das christliche Evangelium Sanz und dr
auf die Geschichte bezogen ist“ ?

Damit sind diese TODIeme auch philosophischer Natur, insbesondere der
Geschichtsphilosophie mıiıt der Fragestellung ach dem eın und erden der
Geschichte und deren Ablauf und die Antworten einzelner Menschen und der
Gesellschaftskörper. Karl Jaspers hat dieses philosophische Verständnis, die
Existenzbezogenheit auf Gott auf Tel Weisen angedeutet: ‚Verstand als Be-
wußtsein“”, „lebendiges Dasein”, „Existenz, als die WIT eigentlich WIT selbst iın
unNnserer Geschichtlichkeit sind“ .10
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Damit soll aber L1IUTr die Bedeutung der Integration VO  - Kirche un 1SS10N
herausgestellt werden. Im übrigen sollen TODIeme des erwaltungsrechts ZWI1-
schen der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche und dem
Nordelbischen Zentrum für Weltmission un kirchlichen Weltdienst CI -

äutert werden.

AL  NE

Die 1SsS10nN die Menschen in der Welt hat ihre biblische rundlage ın
aus 28, 19—20
„Darum geht en Völkern, und macht alle Menschen melnen Jüngern;
tauft s1e auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des eiligen Geistes,
und sıe, es efolgen, wWwWas ich euch geboten habe Seid gewiß: ich bin
bei euch alle Tage bis ZU Ende der alrer ist die 1SS10N nicht irgend-
eine ache, die man tun der lassen annn Sie gehört Zu vollen Auftrag der
Kirche Der Taufbefehl ist zugleic Missionsbefehl Bereıits in Absatz der Prä-
am ZUT VerfNELK wird eutliCc dafßß Menschen verschiedener Rasse, Vel-

schiedener Volkszugehörigkeit ın eın und derselben Kirche zusammenleben.
Hier ist eindeutig die Weltverantwortung un der Auftrag ZUT 1SsS10nN und ZUrTr

Weltmission angedeutet. In Art VerfNELK wird der Auftrag der Kirche für die
1ss1ion ausdrücklich herausgestellt neben der Aufgabe VO  - Gottesdienst, Un-
terricht, Seelsorge un Diakonie.

BEGINN DER MISSIO  RBEITI

In den nordelbischen Kirchen ist viel eıt vergangen, bis die Arbeit der He1i-
denmission aufgenommen worden ist Die eıt der Entdeckungen begann 1m
wesentlichen mıt OlumDUuUsSs 1mM re 1498 Die Kolonisation durch europäische
Händler ahm ihren Anfang. Im und 18 Jahrhundert begann auch die uße-

1SS10N w1e die Heidenmission heute genannt wird der Katholischen Kir-
che und der protestantischen Religionsgemeinschaften. Als Wegbereiter des
Missionsgedankens in Schleswig-Holstein mudf TIEeACTIC Breckling genannt
werden. Er hat sich während seiner eıt ın Holland 1n Briefen, die auch ach
Schleswig-Holstein gelangten, mıiıt Leidenschaft für die Heidenmission einge-
SEeiz Zigenbalg un Plütschau folgten dem Ruf der dänisch-hallischen 1SS10N
1mM re 1706 und begannen ihre Missionsarbeit 1n Tranquebar, Südindien!!.
ach fünf Jahren ätigkeit 1n Indien kehrte Plütschau wieder eım und amtıier-
te anschließend 3() re als Pastor ın Beidenfle 50 darf aNnNgeENOMMEN WeTl-
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den, dafß mancherlei Anregungen VO ihm ausgegangen sind un der Land-
strich Albersdorf später große Aufgeschlossenheit für die 1SS10N. In den
Jahren 1832 bis 1850 sind die Namen Andreas und Hanns Nikolai Rıis aus Lüg-
umkloster bekannt geworden, die 1 uftrage der Baseler 1Ss1o0n der old-
küste Westafrikas sich der 1SS10N widmeten®®. Den Bemühungen Önig Fried-
rich VO  - Dänemark 1 Jahre 1706, Missionare aus Nordelbien für die äni-
schen Besitzungen ın West- un Ostindien finden, wWar damit eın großer
Erfolg beschieden

Erst die Bemühungen 1C Bischof Koopmann (1855—+1871), der
eiıne einheitliche Missionsgesellschaft 1ın Schleswig-Holstein anregte und
durchsetzte, dafß eine jährliche Kirchenkollekte für die Heidenmission bestimmt
wurde!*, ebneten den Weg ZUrTr Gründung der Schleswig-Holsteinischen
uth Missionsgesellschaft Breklum

MISSIONSGEMEINSCHAF NORDELBIEN

rst 1 re 1876 findet eine ründungsversammlung er Missionsfreun-
deskreise 1ın Breklum In der ersten Satzung wird die Aufgabe der AAu-
Beren 1SS10N ınter Heiden, en und Mohammedanern“ genannt. Damit war

eine Missionsgesellschaft gegründet; die Missionsarbeit konnte aufgenommen
werden. Uurc allerhöchsten T1a VO 1879 sSind der 1 P
schließlich gegründeten Schleswig-Holsteinischen ev.-Iluth Missionsgesell-
schaft Breklum die Rechte einer juristischen Person verliehen worden. ach
Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches 1900 ist diese Gesellschaft
eın Verein ach den 598 z ff BGB geworden‘. Jede Satzungsänderun bedarf
der Genehmigung gemä 33 Abs BGB Daraus rklärt sich die heutige selb-
ständige rechtliche tellung des heutigen Nordelbischen Missionszentrums

C L1LIUT die geistigen Wurzeln dieser Missionsgesellschaft, sondern auch
die besondere rechtliche tellung ermöglichten eın verstärktes Eintreten für die
Bekennende Kirche

Die rechtliche tellung der Landeskirche aufgrund Art 137 der Weimarer
RKeichsverfassung VO 11 1919 Zu Staat War eine andere als die e1-
1i1ES Vereines YARUR Landeskirche und ZUuU Staat

Das Verhältnis Staat/Kirche War 1mM Verfassungsrecht geregelt. Verfassungs-
garantıen schützten grundsätzlich die Kirchen, insbesondere die Ööffentlich-
rec  iıchen Religionsgesellschaften. Die Arbeit VO Vereinen War den Bestim-
Mungen des bürgerlichen Rechts, des Vereinsrechts, unterwortfen. Die Landes-
kirche War mıt ihrem Konsistorium und dem Kirchenregiment Urc die Not-
verordnung ber die einstweilige Ordnung der Kirc  ıchen erwaltung VO

ZF Juni 193316 ıIn eın besonderes Abhängigkeitsverhältnis Zu Staat gelangt
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Dieser ingri stand 1 Gegensatz AD EE WRV Die Arbeit der Vereine konnte
diesen Voraussetzungen nicht allgemein un direkt beeinflufßt werden.

Staatliche Eingriffe aufgrund spezieller Einzelgesetze schränkten jedoch auch
die Vereinsarbeit eın In der eıt des Dritten Reiches engten Sammelverbote die
Arbeit wieder ein!. ber die Schriftenmission und der Predigtdienst konnten
VO  a Breklum aus VO Missionsinspektor für Volksmission, Pastor Johann
Schmiudt, weiterhin wenn auch mıit Einschränkungen un ernhneDlıchen
Schwierigkeiten wahrgenommen werden!®

Wenn auch die ätigkeit der Missionsgesellschaft Breklum als Verein VIe-
len Einschränkungen und Kontrollen Urc den Staat unterlag, die
Geistlichen em iın ihrer Tätigkeit nicht „gleichgeschaltet”, wI1e die Miıtar-
beiter der Ev.-Luth Landeskirche Schleswig-Holsteins als Gillie  iırche der
Deutschen Ev Kirche Da die Heidenmission eingeschränkt WAär, insbe-
sondere aufgrund devisenwirtschaftlicher Bestimmungen, hat die Missionsge-
sellschaft volksmissionarische Tra entwickelt und die Volksmission 1mM anı
aufgenommen und LIeEU entwickelt. Diese mehr geistliche ätigkeit gemeinsam
mıit der „Bekennenden Kirche“ bildete eine große Kraft Diese Missionsarbeit
suchte keinen Unterschlup bel der Kirche, wWwI1Ie die Innere 1ssion es versuch-
tel9

Hierbei ist edenken, da{f Urc reichsgesetzliche egelung 1Ur och die
5Spitzenverbände der nneren 1sSs1ion anerkannt Dies War der nla Z.UT

Gründung 1934 des Landesvereins für Innere Mission*%. Damiut WarTr aber
auch der Weg frei für einen „Landesführer der nneren 1ss1o0n“ un einem
„Landesführerrat“ (& dieser atzung). In Art Abs Verfassung DEK VO

11 1933 WarTr die „tördernde bhut“/die eiınerseıits eine Schutzfunk-
tion und andererseits eine Einfluß@nahme der verfaßten Kirche auf die 1:
kennzeichnet?!.

Die reklumer 1SS10N War insbesondere gepragt VO den Männern der Be-
kennenden Kirche Schleswig-Holsteins. iıne Anbindung die verialiste Kirche
w1e 1ın den „intakten“ Landeskirchen War er nicht denkbar??.

In Art 6()erwerden die Dienste under unterschieden ach ihrer
Rechtsstellung. Es gibt die er der verfaßlßten Kirche und er 1ın orm VO
Vereinen un tiftungen, die nicht Z.UT verfaßten Kirche gehören 1 Rechtssin-

ema des ertrages zwischen der NEK un dem M ist das NMZ.
eın Werk der NEK ach Art 6() Buchstabe er Damıuıt ist das NMZ
nicht Bestandteil der verfaßten IC Es genießt trotzdem Schutz und Fürsorge
der NEK, weil es unter dem einen Auftrag der Kirche steht
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ESONDER

Bevor die einzelnen TODIeme 1mM Bereich der 1Ss1o0n dargestellt werden,
mudfs och darauf hingewiesen werden, da{f nicht L1LLUTr das NMZ innerhalb des
Ev Kirchenrechts eine Sonderstellung einnımmt. Hier ist insbesondere och
nEeNTEeEN der Bereich der Diakonie, das Nordelbische Diakonische Werk Zur
egelung des Verhältnisses zwischen Diakonie un verfaßter Kirche wurden
VO  . Zzwel Rechtsvorgängern der NEK, VO der Schleswig-Holsteinischen und
der Hamburgischen Kirche Je eın Kirchengesetz erlassen ber die Zustimmung

den Satzungen des Nordelbischen Diakonischen erkes V24 Ein
sätzliches Rechtsinstitut ist bei der Diakonie durch die Einrichtung eines G
werkes gemä Kirchengesetz ber die Ordnung des Hilfswerkes 1ın Schleswig-
olsteiın VO 24 11 197626 geschaffen worden. Das Integrationsproblem VO
Kirche und Diakonie ist Nrc die Verknüpfung der beiden Kirchengesetze
SOWI1Ee ber die insetzung eines Hilftswerkes als eın Werk der verfaßten Kirche
und mıit eigenen ufgaben ausgestattet einschließlich der entsprechenden Sat-
zungen“ und einer Vereinbarung ber die Übertragung VO  a Hilfswerkaufgaben

den Landesverband der Nnneren 1Ss1on Schleswig-Holstein VO
197628 auf eine besondere Weise gelöst worden. Auf eıne vergleichende Darstel-
Jung der unterschiedlichen Regelungen der Integration VO  - Diakonie un MiSs-
S10N 1n die verfaßte Kirche annn ler nicht näher eingegangen werden. Es sollte
LLIUT Urz dargestellt werden, dafß die rec  ıchen TODIeme 1ler hnlich sind.

Die Rechtssituation 1M Bereich der 1Ssion soll 1U anhand verschiedener
Problemfelder dargeste werden:
a) allgemeine U{IS1IC

Zuschußgewährung
C) esetzung VO  - Pfarrstellen

a) allgemeine UIS1IC

ber Vereine 1M Sinne des BB g1ibt eSs grundsätzlich keine Aufsichtsfunktio-
nen Abgesehen VO  a’ der staatlichen Genehmigungspflicht VO  - Satzungsände-
rungen ben die 1ın der Satzung vorgesehenen Gremien (Generalversammlung,
Vorstand) die U{IS1IC. aus. Diese Vereine mussen sich allerdings die allge-
meın gültigen Rechtsnormen halten ine allgemeine kirchliche UIS1IC 21bt es
ebenfalls nicht iıne besondere kirchliche Aufsicht ber Ür  1C orlentierte
Vereine ann 1mM Rechtsbereic der NEK nicht wahrgenommen werden. Das
NMZ versteht sich gemä selner Satzung“” als eine Einrichtung der NEK
Näheres regelt der Vertrag VO 31 Maı 19790 Miıt diesem e  ag wird das Ziel
der gegenseıtigen Integration der Kirche und des Missionswerkes angesteuert.
Das NMZ berichtet vertragsgemäfßs (& Abs des Vertrages)“ Jährlic einmal
der 5Synode der NEK Es besteht lediglich die Möglichkeit eiıner mittelbaren
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Aufsicht durch das satzungsmäßig vorgesehene Einvernehmen mıit der Kirchen-
leitung der NEK bei der Wahl des Direktors Urc die Generalversammlung (&
Abs Satzung NMZ*2).

Zuschußgewährung
Bel einem Gesamtvolumen des Zuschusses der NEK VO etwa Mi10 1

Rechnungsjahr 1986 mukßf dem Bereich der Finanzen und der Haushaltsgewalt
eın breiter Raum eingeräumt werden.

Die selbständige juristische Rechtsform wird bereits eutlic bei der Aufstel-
Jung der jJährlichen Wirtschaftspläne. Die Generalversammlung als GSelbstver-
waltungsorgan des NMZ beschließt ber die Wirtschaftspläne gemä Abs
Buchst der Satzung des NMZ (a O) Naturgemäß wird aber der Bedarf E1-
1165 jeden erkes immerer se1ln, als die finanziellen Möglichkeiten der VelI-

faßten Kirche 1es ermöglichen können. ber den gewährenden Zuschuß der
NEK entscheidet aber die Synode der NEK SCHL Art 68 Abs Buchst der
er(a O.) Das Haushaltsrech der 5Synode konkurriert mıit dem Haus-
haltsrecht des Selbstverwaltungsorgans des NMZ, der Generalversammlung.
Das hat ZUT olge, daf die ynode ber die Einnahmen- un Ausgabenansätze
1mM Wirtschaftsplan als Anlage ZU Haushaltsplan selbst beschließt un da-
Urc die Generalversammlung einem bestimmten Handeln veranlassen
annn 4, Abs Z Satz 3, Satzung NMZ. bestimmt lediglich, dafs bei Abweichun-
gen VO Wirtschaftsplan das NMZ. Gelegenhei ZUT Stellungnahme en soll
Diese Konkurrenz oft langwierigen Verhandlungen. Das NMZ. hat sich
allerdings vertraglich verpflichtet, das Kirchengesetz ber das Haushalts-, Kas-
SEeI1- und Rechnungswesen“ (& Abs des Vertrages)“* anzuwenden, aber die
rage des endgültigen Entscheidungsrechts ber die Ansätze 1171 Wirtschafts-
plan un ber den Stellenplan ist ausgeklammert worden. Um jedoch auch
hierfür Lösungen finden, ist mit dem NMZ. intern olgende egelung vereıin-
art worden:

„Für den Fall, dafs über die öhe des Zuschusses kein Einvernehmen zwischen dem NKA
und dem NMZ erzijelt werden kann, wird das NKAIUmit seinem orschlag über
den Ansatz 1m ausha den Antrag des mıit egründung der Kirchenleitung bei
den Haushaltsberatungen vorlegen.“

Hierbei ist erkennbar, dafß eine abschließende Lösung für die on 1
Verwaltungsbereich nicht gefunden worden lst, da voneinander abweichende
Beschlüsse der Generalversammlung un! der ynode der NEK nicht ‚.U-
schließen Sind. Das hat ZUT olge, da{is die 5Synode der NEK die Ausgabenansätze
1M Wirtschaftsplan des NMZ. beschlief(t als Anlage ZU Haushaltsplan der
NEK ema handelt sich eiıne Zuwendung Stellen, die
nicht ZUr verfaßten Kirche gehören. Damiuıt wird aber gleichzeitig eın erheblıches
Interesse der r  ung dieser ufgaben estätigt. Uurce die Gestaltung des
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Wirtschaftsplanes un! Festsetzung einzelner Ausgabenansätze (als Auflage für
die Zweckbestimmung, annn die Generalversammlung einem bestimmten
Handeln veranlaßt werden.

C) Pfarrstellenbesetzung
ach dem Kirchengesetz ber die Besetzung VCNn Pfarrstellen 35 iıst ausschliefs-

ich die Kirchenleitung zuständig, die Pfarrstellen 1ın allgemeinkirchlichen Ayuıf-
gaben besetzen und auch ber die Person entscheiden (& Pfarrstellen-
gesetz). Der Vorstand des NMZ hat sich gleichfalls diese ufgaben für seine
Mitarbeiter eigen gemacht; eım Direktor gilt 1es mıit der Einschränkung,
da{fs ber den Wahlvorschlag das FEinvernehmen mıit der Kirchenleitung herzu-
tellen ist (& Abs Satzung NMZ. ©.) uch für diese Konkurrenz mußte
e1n verändertes Verfahren gefunden werden, damit die Rechtspositionen beider
Vertragspartner gewahrt bleiben, un: ZWal ın der Form, dafß die Besetzung
Urc die Kirchenleitung der Nordelbischen Kirche erfolgt ach erufung Urc
den Vorstand des ordelbischen Missionszentrums.

IN  ION MISSION UN KIRCHE

Die Integration VO  ‘ 1SS10N und Kirche ist als Problem bereits se1lt der eu!:

TeN protestantischen Missionsbewegung erkannt worden®®. Die TY1sSe ın der
1SS10N und die TY1Se der Volkskirche en azu beigetragen. eorg Vicedom
hat Aaus diesem TUnN:! 1n seinem Buch „Miss10 Dei“ die 1sSs1o0n als eine aCcC
des dreieiniıgen Gottes dargestellt”. 50 folgert Gerhard OoiIImann „Zeugni1s
und Dienst ann annn nicht mehr getrenn werden, weil (Gottes Heilshandeln
auf den ganZeEN Menschen 1ın all seinen Bezügen zielt>3.“ Damıiut ist die isherige
Aufgabenteilung zwischen 1sSs1on un Kirche un: die Integration O-
chen.

Der Missionsbeirat der ubecker Kirche hat 1aauf das ıldende MiSs-
Ss1ionszentrum der künftigen Nordelbischen Kirche Vorschläge gemacht für eine
Integration VO Kirche und 15S107l In dem bildenden gemeinsamen MiSs-
sionsgremium, der Generalversammlung, ollten jeweils % Vertreter der
Landeskirche un der Freundeskreise vertreten se1in. Bereits der Vertrag des
NMZ. muiıt den ünftigen nordelbischen Landeskirchen VO  a 1971° nımmt das
Entstehen der NEK Zur endgültigen egelung des Vertragsverhältnis-
5C5 verpflichtet des Vertrages VO  z} 1971 die Vertragspartelien, diesen
Vertrag die Verhä  1sSse ın der NEK aNnZUPDPaASSCA. 50 ist die Integration
bereits sechs re VOT Entstehen der NEK näher gerückt.
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In der Traambe und ın des Vertrages (a 1st vereinbart, da{is das NMZ
die ufgaben gemä Art und dererbezüglich des Sendungsauftra-
CS der Kirche un:! der ökumenischen Diakonie wahrnimmt. Im Rahmen dieser
Zuständigkeit 1st das NMZ dafür verantwortlich, die entsprechenden Aktivitä-
ten der Kirchengemeinden, Kirchenkreise, Dienste und er und die Offent-
IC  el informieren, Anregungen geben, unterstützen und koordi-
nleren. Gileichtfalls soll das NMZ miıt den Partnerkirchen un missionarisch-dia-
konischen Einrichtungen in der Okumene zusammenarbeiten.

Die Zusammenarbeit geschieht folgendermaßen:
mit den Partnerkirchen
auf der ene der

C) auf der ene der NEK
auf der ene der Kirchenkreise un Kirchengemeinden

a) Partnerkirchen

Das NMZ. etirel mıiıt seinen Mitarbeitern 1ın den Partnerkirchen keine „Mis
S10“ mehr, sondern unterstutzt die hemals mi1iss1ion1lerten Bevölkerungsgrup-
pPeN heute Partnerkirchen bei ihrer eigenen el der 1Ss1o0n un bei den
missionarischen-diakonischen ufgaben w1e Landbau, ärztlicher Dienst us

SOWI1eEe bei der Ausbildung der Pastoren un Evangelisten. Auf Anforderung
der Partnerkirchen werden die Mitarbeiter urc das NMZ. ausgesandt. Zur bes-

Abstimmung den europäischen Kirchen un! deren Aktivitäten ın
den Ländern der Partnerkirchen 1st für Tansanıia eın Lutheran Cooperation
Service gebildet worden. uch 1er ist das NMZ wesentlich eteiligt.

ene der EKD

Damiut etiwa er der 1SS10N 1 Bereich der EKD die missionarische
Verantwortung gemeinsam wahrnehmen können, en S1e sich unter Beteili-
Sung der EKD und der ev.-freikirchlichen Gemeinden In Deutschland AB

Ev Missionswerk e V zusammengeschlossen. Das Kirchengesetz der
EKD ber die Ordnung der Missionsarbeit VO 11 197540 stellt das Verhältnis
der Kirche ZUrTr 1sSsion auf eine eue Grundlage. Die Satzung des EM VO

197541 regelt die Einzelheiten.
In diesem Gremium vertritt das NMZ die NEK Es stellt Zzwel der insgesamt

Vertreter ın der Mitgliederversammlung. Das EM erhält einen Pauschalzu-
SC der NEK für die Hilfsprogramme der Liste des Bedartfs Der erwaltungs-
aushna des EM wird Urc den EKD-Hausha finanziert.
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C) ene der NEK

Die Integration des NMZ ın die NEK wird praktiziert 11rc seine Mitarbeit ın
folgenden Gremien:
aa) Ansgar-Stiftung
bb) USSCAU: der Kirchenleitung für kirchliche We  1enste (AKWD)
CC) Kammer der I ienste un er
dd) durch die Wahl der Vertreter der Kirchenkreise ın die Generalversammlung

un anteilige Wahl ın den Vorstand.

aa) Ansgar-Stiftung:
Imre 1965 en norddeutsche Landeskirchen eiıne nichtrechtsfähige Stif-

tung gegründet und diese mıit Kapital ausgestattet mit dem Ziel, Jungen Theolo-
gen aus Ländern der Dritten Welt eın qualifizierendes Studium der eologie 1ın
Deutschland der Skandinavien gewähren. In dem beschließenden Kuratori1-

dieser Stiftung ist das NMZ mıit beratender Stimme vertreten

bb) UsSsschu für kirchliche We  1enste
Auf die geschichtliche Entwicklung dieses Ausschusses se1lt dem re 1968

als Landesausschuß des Diakonischen erkes 1ın der Landeskirche Schleswig-
Holsteins ann 1ler nicht näher eingegangen werden, enn dies gehört ZU

roblemkreis 1SS10N und Kirc  i1ıcher Entwicklungsdienst er wird
LLUT folgendes angedeutet:

ach dem Missionsverständnis vieler Christen gehört ZUT 1sSs1ıon nicht LLUT

Glaubenserweckung und Christianisierung, sondern auch Entwicklungshilfe,
da die 1SsS10N auch mıit Taten bezeugt werden MU: Dadfs ler eiıne entscheiden-
de rage der Integration angesprochen wird, die auch das Selbstverständnis VO

1sSs1on berührt, erläutert Gerhard Hoffmann?? „Falsch wird S1e (Anm die Dıia-
konie) erst dann, wenn die Diakonie nicht mehr Diakonie der (Gemeinde lst,
sondern 1ın eın Zerrbild VO Entwicklungshilfe ausartet.“ In diesem Zusammen-
hang ist auch verstehen, dafß die Integration VO 1SS10N und Kirche unter

inbezug des Kirc  iıchen Entwicklungsdienstes unterschiedlich 1n den ied-
kirchen der EKD geregelt ist

Einzelne Landeskirchen tellen die ittel für den KED den Missionswerken
ZUuUT erfügung, die annn diese ıttel selbständig verwalten. In der NEK hat der
KED eine eigenständige Funktion. er werden die ittel für den KED auch
direkt VO NKA (Nordelbisches Kirchenamt) die EKD in Hannover überwie-
Senmn Das NMZ ist aber auf eine andere Weise ın die ufgaben des KED der
ordelbischen Kirche integriert. Es ist vertreten 1 USSCAU der Kirchenlei-
tung für kirchliche We  1enste AKWD)®, der die Aufgabe hat, die entwick-
lungspolitische Bewußtseinsbildung in der NEK Öördern Die Kirchenleitung
hat das andat dieses Ausschusses 1984** bestätigt; das NMZ. entsen-
det TelN Vertreter in diesen USSCAU Zusätzlich arbeitet eın Pastor des NMZ. als
Studienleiter 1mM „Haus chüberg”, der Ev Tagungsstätte für Gemeindearbeit
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und entwicklungsbezogene Bildungsarbeit, eine gemeinsame Einrichtung des
Kirchenkreises Stormarn, VO  3 Dienste 1ın Übersee und der NEK, mit In dem
Verwaltungsausschußfs dieser Jagungsstätte ist das NMZ. gleichfallsver (&
der Verwaltungsvereinbarung VO 976)®

CC) Kammer der Dienste und er
ach 9691 Wahlgesetz der NEK VO 19 197746 ist das mıit ZwWwel

Mitgliedern ın der KammervVe Damit ist das NMZ un! das Nordelbische
Diakonische Werk e V. der zweıte bürgerlich-rechtliche Verein neben den gr —
Ben ler welıteren kerken der verfaßten Kirche 1n diesem Gremium vertreten

Aufgrund des Grundgedankens 1ın den Artikeln und erwird iın
Werkegesetz* bestimmt, da die Dienste und er. der NEK den Auftrag der
1SS10N wahrnehmen. Hierbei genießen S1e Schutz und Fürsorge der NEK un
en 1 Rahmen der kirchlichen Ordnung die ZUrTr Erfüllung ihrer Aufgaben
notwendige Freiheit%8.

Damiıut ist die Weltmission auf der ene der NEK 1n den Rechtsbereic inte-

griert den übrigen erken der NEK SOWwl1e auch in die Kammer für die Dien-
ste un! Werke?? Mıiıt Satzungsänderun VO 1983° entsendet die Synode
der ordelbischen TC fünf Mitglieder 1ın die Generalversammlung. Damiut
ist das synodale Element auf der NEK-Ebene eingeführt. urc dieses Rechts-
gefüge wird eutlich, wI1e ausgeprägt die gegenseıltige Integration VO 1Ss1o0nNn
und Kirche gestaltet worden ist

dd) Kirchenkreisvertreter
ema Abs Satz der SatzungMentsenden die chenkreıise Ver-

treter ın die Generalversammlung. Die Kirchenleitung entsendet ın den Vor-
stand der NMZ. fünf Vertreter der VO den Kirchenkreisen entsandten Mitglie-
dern (& Abs Buchst

In diesem Zusammenhang mufß darauf hingewiesen werden, daß der MiSs-
sionsbeirat der ehemaligen Landeskirche Schleswig-Holsteins Urc die Einst-
weilige Anordnung ber die weitere ätigkeit VO  - landeskirchlichen Gremien>
1re 1980 aufgelöst worden ist° infolge der Regelungen der Satzung.
Entsprechende Beıiräte bestehen och 1ın den Kirchenkreisen Lübecks un ın
utın gemä Art 3() Abs er

ene der Kirchenkreise un: Kirchengemeinden
Die Rechtsverordnung ber die Bildung der Konvente der Dienste uner

ın den Kirchenkreisen“* die Weltmission dem Oberbegriff£ „Miss1ıon”
als einen eigenen rbeitsbereich auf, der 1n übergemeindlicher Arbeitsweise
VO  - den Kirchenkreisen wahrgenommen werden annn Damiut hat die verfaßte
Kirche die Integration VO 1SS10N als kirchlicheel aufgenommen und Wir-
kungsmöglichkeiten eröffnet. uch atzungsgemäfs beschränken sich die Auf-
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gaben des NMZ. nicht Aur auf der ene der NEK, sondern hat insbesondere
auch seine ufgaben 1n den Gemeinden un:! Kirchenkreisen. Diese nımmt
wahr Urec
aa) die Einrichtung des Aktions- und Besinnungszentrums
bb) die Regionalreferenten als Heimatpastoren

aa)
Das Aktions- und Besinnungszentrum ist eiıne besondere Einrichtun

des NMZ. (& Satzung NMZ. O.) In Wahrnehmung se1ines missionarischen
Auftrages in der NEK Tagungen für Seelsorge, Fortbildung un Ausbil-
dung Urc Ebenso nımmt es ufgaben der Evangelisation wahr.

bb)
Die Regionalreferenten halten die Verbindungen den Partnerkirchen

Urc Missionsreisen aufrecht und berichten hierüber in den Gremien des
NM  N Zur besseren Unterrichtung der Ortsgemeinden und der verschiedenen
Missionskreise halten diese Regionalreferenten auch orträge un veranstalten
Tagungen un Seminare, gestalten Missionsfeste 1n den Kirchenkreisen. Auf
eine Besonderheit 1mM Bereich der NEK mu{ aber och hingewiesen werden. Zur
gemeinsamen Wahrnehmung VO großstädtischen ufgaben 1mM Ballungsraum
Hamburg ist die Kirchenkreiskonferenz Hamburg für den Sprengel Hamburg
gemä Art un! Abs VerfNELK gegründet worden. ema Nr. Zitfer

der Satzung der Kirchenkreiskonferenz” hat diese auch die Aufgabe der
Weltmission wahrzunehmen. Diese egelung ist bisher einzigartıg, dafß Kir-
chenkreise sich gemeinsam unmittelbar der Weltmission verpflichtet fühlen 1M
Rahmen olcher Vereinbarungen.

AUF ANDERE KIRCHEN

Aufgrund des Arbeitspapiers ZUTr 1SS10N des Lutherischen Weltbundes, Ab-
teilung für kirchliche Zusammenarbeit 1mM Juni 1984 (Abteilung ILL, Ziffer 69),
worıin die „wirkliche Integration von 1ss1o0n ın das tägliche en der Kirchen
VO  - der ene der Basıs“ gefordert wird, hat die siebente Vollversammlung des
Lutherischen Weltbundes 1n udapest, 1984, beschlossen, die Mitgliedskirchen
A ermutigen, dafür SOTSCIH, dafß dieses Verständnis der Kirche ın der 1SS10N
ihr theologisches Lehren und alle ihre Amter un Dienste und die
Gemeindearbeit durchdringt”>®, In Nordelbien ist dieser Versuch vorerst auf kir-
chenrechtlicher Basıs unternommen worden.

Die eiterentwicklung des Kirchenrechts 1n der Nordelbischen Ev.-Luth KI1r-
che hat nicht 1Ur den Schutz und die Fürsorge der verfaßten Kirche ber die
Dienste uner estätigt und erneuert SOWIle ın eine demokratische Rechts-
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form gebracht, sondern auch die Weltmission ach dem Vertrag VO 1971
voll einbezogen 1n den Dienst der Kirche. Schließlich en die Vertreter der
Schleswig-Holsteinischen Missionsgesellschaft Breklum das erden der
Nordelbischen Ev.-Luth Kirche fördern un:! begleiten wollen Gleichzeitig ha-
ben sS1e sicherlich auch erkannt, dafß der Missionsgedanke besten getragen
werden kann, wenn die nordelbischen Einzelkirchen sich zusammenschließen
und den gemeinsamen Weg der eltmission un des Weltdienstes beschreiten.

Zehn re kirchenrechtliche Entwicklung iın Nordelbien en die Integra-
tion VO 1SS10N un Kirche einem Abschluß kommen lassen.
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